

Sachverhalt:

Mandy L. ist Inhaberin eines Sportartikelladens in Köln. Da ihr Geschäft sehr stark floriert beauftragt sie ihren Angestellten Sebastian L., eine neue Filiale aufzubauen. Dabei entschließt sich M kurzfristig, dass in dem Laden auch Popcorn angeboten werden soll. Sie beschließt daher, S anzuweisen, bei Andreas T., einem Popcorngeräte-Händler, ein Popcorngerät des Typs „Pop & Corn Light“ zu bestellen. Beim Telefonat mit S verspricht sich M und weist S zum Kauf eines Popcorngeräts an, ohne dabei den Zusatz „Light“ zu erwähnen. S ruft daraufhin bei A an und bestellt im Namen der M ein Gerät des Typs „Pop & Corn“. Dieses ist jedoch wesentlich teurer als das ursprünglich von M vorgesehene Modell „Pop & Corn Light“. A sagt die unverzügliche Lieferung zu.

Als M einige Wochen später die neue Filiale inspiziert, sieht sie das falsche Popcorngerät und erkennt den Irrtum. Sofort erklärt sie gegenüber A die Anfechtung der Vollmacht. A verlangt die Bezahlung des Geräts.
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I. Anspruch A gegen M aus § 433 Abs. 2

A könnte gegen M einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises für das Popcorngerät „Pop & Corn“ gemäß § 433 Abs. 2 BGB
 haben. Dazu müsste zwischen A und M ein wirksamer Kaufvertrag über das Popcorngerät zustande gekommen sein.

1. Wirksamer Kaufvertrag

Ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme - §§ 145, 147 – zustande.

a) Angebot

Fraglich ist, ob M gegenüber A ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages abgegeben hat. 

aa) Angebot der M

M selbst hat kein Angebot abgegeben.

bb) Angebot des S durch Stellvertretung

Allerdings könnte im Telefonat des S mit A ein Angebot vorliegen, welches Rechte und Pflichten für M begründet.

Dazu müsste S als Stellvertreter der M gehandelt haben gemäß § 164 Abs. 1.

Voraussetzung hierfür ist, dass S eine eigene Willenserklärung im Namen der M abgegeben und dabei mit Vertretungsmacht der M gehandelt hat.

aaa) Eigene Willenserklärung des S

Fraglich ist, ob S eine eigene Willenserklärung abgegeben hat.

Die Stellvertretung erfordert ein eigenes rechtsgeschäftliches Handeln; das unterscheidet sie von der Botenschaft
.

S hat eine eigene Willenserklärung abgegeben, wenn er über einen gewissen Entscheidungsspielraum verfügte und nicht als bloßer Bote der M tätig wurde. Vorliegend hatte M den S zwar zum Kauf eines Popcorn-Geräts angewiesen. Zu den Einzelheiten hat sie sich jedoch nicht geäußert, insbesondere nicht zum Preis. S verfügte also über einen gewissen Entscheidungsspielraum. Damit hat er nicht bloß eine Willenserklärung der M übermittelt, sondern eine eigene abgegeben.

bbb) Im Namen der M

Weiterhin müsste diese Willenserklärung im Namen der M abgegeben worden sein.

Laut Sachverhalt gab S das Angebot im Namen der M ab.

ccc) Mit Vertretungsmacht

S müsste auch mit Vertretungsmacht gehandelt haben. M hatte S zum Abschluss aller erforderlichen Geschäfte fernmündlich bevollmächtigt. 

Nach § 167 Abs. 1 kann die Erteilung der Vollmacht sowohl gegenüber dem Bevollmächtigten als auch gegenüber dem Dritten erklärt werden. Hier hat M dem S die Erteilung der Vollmacht erklärt. Es handelt sich somit um eine Innenvollmacht im Sinne des § 167 Abs. 1 1. Fall. S handelte also bei Abgabe des Angebots mit Vertretungsmacht für M.

ddd) Zwischenergebnis zu Angebot des S durch Stellvertretung

S erfüllt alle Voraussetzungen einer Stellvertretung nach § 164 Abs. 1. Mithin konnte er ein wirksames Angebot abgeben, welches Rechte und Pflichten für M begründet.

cc) Zugang des Angebots

Als empfangsbedürftige Willenserklärung müsste das Angebot dem A auch zugegangen sein. Da S dem A das Angebot über das Telefon gemacht hat, wird dieses fernmündliche Angebot, wie ein Angebot unter Anwesenden behandelt und muss daher bloß von A wahrgenommen werden
.

Mithin ist das Angebot dem A auch zugegangen.

dd) Zwischenergebnis

Folglich hat M gegenüber A ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über ein Popcorngerät des Typs „Pop & Corn“ abgegeben.

b) Annahme

Schließlich müsste A dieses Angebot auch angenommen haben. Durch die unverzügliche Zusage am Telefon des A gegenüber S hat A seine Annahme erklärt.

Eine Annahme des Antrags liegt somit vor.

c) Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des Kaufvertrages

Damit ist zunächst ein wirksamer Kaufvertrag über das Popcorngerät „Pop & Corn“ zwischen A und M zustande gekommen. Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises ist somit entstanden

2. Anspruch erloschen durch Anfechtung

Allerdings könnte der Anspruch gemäß § 142 Abs. 1 mit Wirkung ex tunc entfallen sein. M könnte möglicherweise ihre Willenserklärung zur Bevollmächtigung der S anfechten. 

a) Anfechtung zulässig

Fraglich ist, ob dies überhaupt möglich ist. Sollte M die Bevollmächtigung der S wirksam anfechten können, würde dieses wegen § 142 I ex tunc zum Stellvertreter ohne Vertretungsmacht (falsus procurator) nach §§ 177 ff. Bei fehlender Genehmigung – was konkludent in der Anfechtung gesehen werden kann – würde dann der Dritte A das Insolvenzrisiko des Vertreters tragen, wobei dieser oft nur beschränkt nach § 179 II haftet. Dem Dritten wird also – ohne dass dieser Kenntnis davon erlangt – der bereits wirksame Vertrag mit dem Vertretenen rückwirkend entzogen. Darüber hinaus müsste der Vertreter nach erfolgter Anfechtung das Insolvenzrisiko des Vertretenen tragen, da er einen Schadensersatzanspruch aus § 122 I gegen diesen hat. Ob für diesen besonderen Fall der sogenannten Anfechtung der betätigten Innenvollmacht eine Anfechtung überhaupt zulässig ist, ist umstritten.

aa) Anfechtung ausgeschlossen

Nach einer Meinung ist wegen der aufgezeigten Rechtsfolgen in der Konstellation der bereits ausgeübten Innenvollmacht eine Anfechtung grundsätzlich ausgeschlossen. Zumindest müsste die rückwirkende Wirkung des § 142 I nicht geltend, so dass die Anfechtungserklärung nur ex nunc wirken würde. Als Argument wird angeführt, dass dies auch bei der Prozessvollmacht anerkannt ist, die ebenfalls nur mit ex nunc Wirkung angefochten werden kann.

bb) Anfechtung möglich

Gegen diese Meinung wird überwiegend angeführt, dass es sich bei der Bevollmächtigung um eine einseitige Willenserklärung handelt, die nach den normalen Regeln anfechtbar sein muss. Auch habe dies zwar Auswirkungen auf das Vertretergeschäft, aber dennoch ist die Bevollmächtigung als eigenständiges Rechtsgeschäft streng von dem Geschäft des Vertreters mit dem Dritten zu trennen. Die möglicherweise entstehenden Verschiebungen der Insolvenzrisiken können bei der Frage des Anfechtungsgegners ausreichend berücksichtigt werden. 

Zwischenergebnis: Die Anfechtung ist somit nicht ausgeschlossen.

b) Anfechtungserklärung ggü. Anfechtungsgegner

Gemäß § 143 I erfolgt die Anfechtung durch Erklärung gegenüber dem Anfechtungsgegner, was nach § 143 II grundsätzlich der andere Teil ist. Fraglich ist, ob M hier gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner ihre Anfechtung erklärt hat. Nach einer Meinung ist bei der Anfechtung einer Vollmacht die tatsächliche Vornahme der ursprünglich Bevollmächtigung maßgeblich. Bei der hier erteilten Innenvollmacht müsste M also gegenüber S anfechten. Dies kann aber für den Fall der bereits betätigten Innenvollmacht nicht gelten. Der Dritte muss erfahren, dass ihm sein bereits begründeter Anspruch entzogen wird und zudem über § 122 I geschützt werden. Letztlich wirkt der Angriff auf die Vollmacht über §§ 177, 179 als Angriff auf das Vertretergeschäft (Medicus), so dass zumindest auch gegenüber dem Dritten die Anfechtung erklärt werden muss. Dies hat M vorliegend mit der Anfechtung gegenüber A getan. Sie hat mithin eine wirksame Anfechtungserklärung gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner abgegeben, §§ 143 I, II.


c) Anfechtungsgrund

Fraglich ist, ob ein Anfechtungsgrund vorliegt. In Betracht kommt hier ein Erklärungsirrtum der M gemäß § 119 Abs. 1 2. Fall.


Im vorliegenden Fall hat sich M beim Telefongespräch mit S versprochen. Das Versprechen ist ein Erklärungsirrtum i.S.d. § 119 Abs. 1 2. Fall. 

Aufgrund der ex tunc – Wirkung der Anfechtung würde der S hier ohne Vertretungsmacht handeln (sog. falsus procurator), sodass das vom S abgeschlossene Geschäft nicht für und gegen M wirkt. 

d) Kausalität

Zusätzlich müsste nach § 119 Abs. 1 2. Hs. der Erklärungsirrtum müsste auch für das zwischenzeitliche Zustandekommen des Kaufvertrages ursächlich gewesen sein. 

Dies war hier der Fall.

e) Ergebnis der Anfechtung

M hat ihre Willenserklärung wirksam angefochten, diese ist mithin gemäß § 142 Abs. 1 ex tunc nichtig, S handelte damit bei Vertragsschluss als falsus procurator (§§ 177 ff.). Ein Kaufvertrag zwischen M und A besteht mangels Genehmigung durch M nicht. Der Anspruch des A ist also rückwirkend entfallen.

3. Ergebnis

A hat keinen Anspruch gegen M auf Zahlung des Kaufpreises für das Popcorngerät „Pop & Corn“ aus § 433 Abs. 2.

II. Anspruch des A gegen M aus § 122 Abs. 1

Da A auf die Gültigkeit der Willenserklärung vertrauen durfte steht diesem gegen M ein Anspruch auf Schadensersatz nach § 122 Abs. 1 in Höhe Kaufpreises des Popcorngeräts.

Definition Erklärungsirrtum: Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn schon der äußere Erklärungstatbestand nicht dem Willen des Erklärenden entspricht.
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